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Gefahrgutbeauftragten-Verordnung (GbV) GbV
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Grundsätze
Alle Unternehmen, die an der Beförderung gefährlicher
Güter beteiligt sind, müssen mindestens einen 
Gefahrgutbeauftragten bestellen.
Ausnahmen für bestimmte Firmen in § 1b geregelt
(nächste Folie)

Gefahrgutbeauftragte müssen schriftlich bestellt werden,
außer der Unternehmer ist selbst Gb.

Der Name des Gefahrgutbeauftragten muss im Betrieb 
bekannt gegeben werden.

GbV
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Ausnahmen
Bei folgenden Transporten bzw. Bedingungen 
muss kein Gefahrgutbeauftragter bestellt werden:

Nur freigestellte Beförderungen nach 1.1.3.6 (1000-Punkte-
Regelung) oder begrenzte Mengen (Limited Quantities)

Nicht mehr als 50 t netto pro Jahr für den Eigenbedarf
(Klasse 7 nur freigestellte Versandstücke)

Reine Hersteller von Verpackungen und Tanks

Reine Empfänger, z.B. Tankstellen

Nur Verantwortlichkeit als Auftraggeber des Absenders,
wenn nicht mehr als 50 t netto pro Jahr (gilt nicht für Klasse 7 
und Beförderungskategorie 0-Stoffe)

GbV
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Delegation von Aufgaben und Verantwortung

Tätigkeiten Verantwortung

Pflichten nach
Gefahrgutbeför-
derungsgesetz

Aufgaben nach
GGVSE

usw.

Aufsichtspflicht
nach 

§ 130 OWiG

Aufgaben 
nach
GGVSE
usw.

Beauftragte 
Personen

Im Auftrag handelnde
Personen

Unternehmer

GbV
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Chef

Halter

Fahrer

Beförderer

Verlader

1. Unklare Verantwortlichkeiten

2. Keine ausreichenden
Schulungsmaßnahmen

3. Fehlende Kontrolle

GGVS
92-98

4. Alte Unterlagen

Sicherheit

Organisationsmängel GbV
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§ 1 a GbV

§§ 1/1a GbV

Verantwortlichkeitsebenen nach GbV

Unternehmer

Gefahrgutbeauftragter

automatisch   
Beauftragte
Personen

ausdrücklich  
Beauftragte
Personen

Sonstige veant--
wortliche Personen

Im Auftrag han-
delnde  Personen

Behörde
§ 9 (1) bis (4) GGBefG

§ 9 (5) GGBefG 

§§ 1 und 1 a GbV

§ 1 a GbV

ZuständigkeitsV

§ 130 OWiG, § 9 GGVSE

§ 1 c GbV i.V.m. Anlage 1

§ 9 OWiG, § 9 GGVSE

§ 9 GGVSE

Grundlage Aufgaben 
Definition Hierarchie Beispiele

GbV
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§ 7
GbV Stellungnahme

des Gb zu
Ausnahmeanträgen

ermöglichen

Vortragsrecht des
Gb sicherstellen

Keine Benachteiligung
des Gb wegen 
Aufgabenerfüllung

Dafür sorgen, dass
der Gb alle sach-
dienlichen Aus

künfte und Unter-
lagen erhält

Mittel zur
Aufgabenwahrnehmung

Schulung von beauftragten
Personen und sonstige 
verantwortlichen Personen

Unternehmerpflichten GbV

Nur Gb 
mit Schulung

bestellen
Jahresbericht
mindestens

5 Jahre
aufbewahren

96  97  98  
99

+

00
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§ 1c
GbV

Aufzeichnungen
über die

Überwachungs-
tätigkeit

Beratung des
Unternehmens

und Überprüfungen
von Vorgehensweisen

Überwachung
der Einhaltung

der Vorschriften

Pflichten des Gefahrgutbeauftragten GbV

Erstellung
Jahresbericht

Aufzeichnungen
mindestens

5 Jahre
aufbewahren

96  97  98  99
+
00

Erstellung eines
Unfallberichtes 

veranlassen

Anzeige
von Mängeln
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Inhalt Jahresbericht des Gb GbV

Mindestinhalte
Jahresbericht

Art der Gefahrgüter
unterteilt nach 

Klassen

Menge der Gefahrgüter
in 4 Stufen
- bis 5 t
- 5 t bis 50 t
- 50 t bis 1000 t
- über 1000 t

Zahl und Art der
Unfälle, für die ein

Unfallbericht 
erstellt wurde

Ggf. sonstige Angaben
zur Beurteilung der

Sicherheitslage
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Inhalt Jahresbericht des Gb GbV

Art der Gefahrgüter
unterteilt nach Klassen

Menge der Gefahrgüter
in 4 Stufen

Am einfachsten in Tabellenform
Klasse bis 5 t 5 t bis 

50 t
50 t - 
1000 t

über 
1000 t

1
Explosive Stoffe und Gegenstände mit 

Explosivstoff
2

Gase
3

Entzündbare flüssige Stoffe
4.1

Entzündbare feste Stoffe, 
selbstzersetzliche Stoffe und 

desensibilisierte explosive feste Stoffe
4.2

Selbstentzündliche Stoffe
4.3

Stoffe, die in Berührung mit Wasser 
entzündbare Gase entwickeln

X
X

X

X


